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Einleitung, Stand der Forschung und Gang der
Untersuchung

„Proposing and consenting to sex are things that ordinary people manage to
do all the time, yet legal regulation of sex seems to be an intractable prob-
lem. No one is satisfied with rape law, but no one knows quite what to do
about it.“1

Einleitung

Im Zuge der Umsetzung der sogenannten Istanbul-Konvention,2 aus der
sich die völkerrechtliche Verpflichtung der Vertragsstaaten – und somit
auch Deutschlands – ergibt, alle nicht-einvernehmlichen Sexualkontakte
unter Strafe zu stellen,3 flammte auch in Deutschland die Diskussion über
eine Reform der Sexualdelikte wieder auf. Im Mittelpunkt der kontrovers
geführten Diskussion standen dabei nicht-einvernehmliche Sexualkontakte
zwischen erwachsenen Personen. Die „Schutzlücken“ des alten Sexualstraf-
rechts wurden nicht nur in juristischen Kreisen, sondern auch gesellschaft-
lich kontrovers diskutiert.4 Zusätzliche Brisanz erhielt die Diskussion
durch die zahlreichen sexuellen Übergriffe gegen Frauen, die sich in der
Silvesternacht 2015/2016 in Köln, Hamburg und anderen deutschen Städ-
ten ereigneten.5 Die nun verschärft geführte öffentliche Debatte, die durch
die Flüchtlingskrise zusätzlich angeheizt wurde, zwang die Politik zum

1. Teil

A.

1 Sherwin, 2 Legal Theory 1996, 209.
2 Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt ge-

gen Frauen und häuslicher Gewalt vom 11. Mai 2011 (Inkrafttreten: 11. August
2014), SEV Nr. 210, im Weiteren: Istanbul-Konvention.

3 Vgl. Art. 36 Istanbul-Konvention.
4 Vgl. exemplarisch die Kolumnen von Thomas Fischer: Nein heißt NEIN heißt

NEIN; Die Schutzlückenkampagne; Es gibt keinen Skandal; Warum so viele Refle-
xe, Frau Künast?; Frauenfilme zu Frauenfragen und Frauenwahrheiten; Zum letz-
ten Mal: Nein heißt Nein, und Renate Künast: Fischer allein im Rechtsausschuss,
jeweils mit mehreren hundert bis tausenden Leser-Kommentaren.

5 Exemplarische Berichterstattung: https://www.tagesschau.de/inland/koeln-uebergri
ffe-109.html (zuletzt aufgerufen am 17. Oktober 2018). Siehe auch den Schlussbe-
richt des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses des nordrhein-westfäli-
schen Landtags, LT-Drs. 16/14450.
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Handeln: Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
veröffentlichte als Reaktion auf die Geschehnisse in der Silvesternacht im
Januar 2016 einen Referentenentwurf zur Überarbeitung der §§ 177 - 179
StGB a.F.6 Am 25. April 2016 wurde ein Gesetzentwurf der Regierung7

veröffentlicht, der mit dem Referentenentwurf in allen wesentlichen
Punkten übereinstimmte. Dieser wurde am 28. April 2016 im Bundestag
debattiert, wobei sich Redner8 aller Parteien für eine noch umfassendere
Reform der §§ 177 - 179 StGB a.F. und die Verwirklichung des sogenann-
ten „Nein heißt Nein“-Modells aussprachen.9 Die Möglichkeit einer Fas-
sung des § 177 StGB im Rahmen der „Nein heißt Nein“-Lösung wurde so-
dann am 1. Juni 2016 vor dem Rechtsausschuss erörtert.10 Basierend auf
den Empfehlungen des Rechtsausschusses, der sich nun von der Notwen-
digkeit des „Nein heißt Nein“-Modells überzeugt zeigte,11 wurde am 7. Ju-
li 2016 ein entsprechendes Gesetz mit einem neugefassten § 177 StGB vom

6 Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz: Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs – Verbesse-
rung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung (https://www.bmjv.de/Shared
Docs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_SchutzSexuelleSelbstbestimmu
ng.pdf?__blob=publicationFile&v=4) (zuletzt aufgerufen am 17. Oktober 2018).

7 Gesetzentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz:
Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs – Verbesserung des
Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung, BT-Drs. 18/8210.

8 Nach reiflicher Überlegung – und nicht ohne Zweifel – hat sich die Verfasserin
dazu entschlossen, im Rahmen dieser Arbeit konsequent auf das „generische
Maskulinum“ zurückzugreifen. Diese Entscheidung ist einzig der Tatsache ge-
schuldet, dass eine unkomplizierte Lesbarkeit der Arbeit gewährleistet werden
soll. Soweit möglich, wurde zudem versucht, auf (geschlechts-)neutrale Formulie-
rungen zurückzugreifen. Im Übrigen wird das generische Maskulinum konse-
quent durchgehalten, auch wenn dies den Leser an einigen Stellen überraschen
kann. Die konsequente Verwendung soll darauf hinweisen, dass das generische
Maskulinum für gewöhnlich nicht neutral verwendet wird und kann Anlass dazu
sein, eigene Voreinstellungen zu hinterfragen.

9 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw17-de-sexualstrafrecht/4
19980 (zuletzt aufgerufen am 17. Oktober 2018). Das „Nein heißt Nein“-Modell
umfasst eine Strafbarkeit für sexuelle Handlungen, die gegen den erklärten oder
erkennbaren Willen des Opfers vorgenommen worden sind.

10 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw22-pa-recht/423538
(zuletzt aufgerufen am 17. Oktober 2018).

11 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw22-pa-recht/423538
(zuletzt aufgerufen am 17. Oktober 2018).
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Bundestag verabschiedet.12 Dieses Gesetz trat am 10. November 2016 in
Kraft.13

Die Diskussion um die Kriminalisierung nicht-einvernehmlicher Hand-
lungen zwischen erwachsenen Personen ist damit aber noch nicht an
ihrem Ende angelangt. § 177 StGB n.F. wird aus wissenschaftlicher Per-
spektive zum Teil scharf kritisiert.14 Auch in der Praxis muss sich die Neu-
regelung des § 177 StGB noch beweisen. Aber selbst Grundlagenfragen, die
die Kriminalisierung nicht-einvernehmlicher Sexualkontakte betreffen,
sind nach der Reform des § 177 StGB weiterhin ungeklärt. Die Reformdis-
kussion, die aufgrund der Geschehnisse in der Silvesternacht 2015/2016 in
der politisch erwünschten, aber übereilten Neuregelung des § 177 StGB
n.F. kulminierte, hat es nicht geschafft, die entscheidende Grundlagenfra-
ge zu beantworten: Wann und wieso sollten nicht-einvernehmliche Sexual-
kontakte zwischen erwachsenen Personen15 strafbar sein?

Auf diese Frage hat auch die Reform des § 177 StGB im Jahr 2016 nur
eine fragmentarische Antwort gegeben. Anstatt grundlegend zu klären,
wann sexuelle Handlungen nicht-einvernehmlich sind und ob nicht-ein-
vernehmliche sexuelle Handlungen (stets) strafbar sein sollten, verengte
sich die Diskussion zu schnell auf die Entscheidung zwischen kontrastie-
renden „Modellen“ („Ja heißt Ja“- oder „Nein heißt Nein“-Modell?) und
vermengte normative Fragen der Kriminalisierung nicht-einvernehmlicher
sexueller Handlungen mit praktischen Problemen wie der Frage der Be-
weisbarkeit. Zudem wurden nicht alle Sachverhaltskonstellationen, in de-
nen nicht-einvernehmliche sexuelle Handlungen gegeben sein könnten,
erörtert: Insbesondere das Problem sexueller Täuschungen wurde im Rah-
men der Reform des § 177 StGB ausgeklammert. Eine umfassende Ant-
wort auf die Frage, wann nicht-einvernehmliche Sexualkontakte zwischen
erwachsenen Personen vorliegen und ob diese (stets) strafbar sein sollten,
wurde durch die Reform des § 177 StGB daher nicht gegeben.

Die vorliegende Arbeit möchte bei diesen Grundlagenfragen ansetzen
und versuchen, eine systematische Antwort auf die Frage der Strafbarkeit

12 Vgl. Plenarprotokoll des Deutschen Bundestags 18/183, Sitzung vom 7. Juli 2016,
18016 ff.; BT-Drs. 18/9097.

13 Fünfzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Verbesserung des
Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung vom 4. November 2016, BGBl. I,
S. 2463.

14 Vgl. Löffelmann, StV 2017, 413; Deckers, StV 2017, 410; Lamping, JR 2017, 347.
15 Die Begründung für die Strafbarkeit von Sexualkontakten, die Minderjährige be-

treffen, soll nicht Gegenstand dieser Arbeit sein. Siehe zu dieser Thematik exem-
plarisch Lenz, Die Jugendschutztatbestände im Sexualstrafrecht.
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nicht-einvernehmlicher Sexualkontakte zwischen erwachsenen Personen
zu finden. Auch nach der Reform des § 177 StGB im Jahr 2016 gibt es wei-
terhin keinen gesellschaftlichen und/oder rechtlichen Konsens darüber,
wann sexuelle Handlungen nicht-einvernehmlich sind und ob nicht-einver-
nehmliche sexuelle Handlungen (stets) strafbar sein sollten. Entsprechende
Debatten werden rechtlich und gesellschaftlich häufig emotional geführt.
Ein in sich geschlossenes, normatives System zur Beantwortung der Pro-
blematik wurde bisher nicht erarbeitet. Genau dies möchte die vorliegende
Arbeit versuchen. Der Schwerpunkt der Arbeit soll dabei auf nicht-einver-
nehmlichen sexuellen Handlungen zwischen erwachsenen, nicht-behin-
derten Personen liegen.16 Dabei liegen der Arbeit die folgenden Thesen
und systematischen Grundüberlegungen zugrunde, die in den folgenden
Ausführungen ausführlich begründet werden: Grundsätzlich ist von der
Strafwürdigkeit aller nicht-einvernehmlichen Sexualkontakte auszugehen.
Dies bedeutet, dass ein Eingreifen des Strafrechts zum Schutz der sexuellen
Selbstbestimmung bei nicht-einvernehmlichen Sexualkontakten prima fa-
cie geboten ist. Entscheidende Bedeutung kommt mithin der Frage zu, un-
ter welchen Umständen ein nicht-einvernehmlicher Sexualkontakt vorliegt.
Die Einvernehmlichkeit eines Sexualkontakts ist dabei nur zu bejahen,
wenn eine wirksame Zustimmung aller beteiligten Personen zu den sexu-
ellen Handlungen vorliegt. Nach der Feststellung der Nicht-Einvernehm-
lichkeit des Sexualkontakts ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob der
Kriminalisierung nicht-einvernehmlicher Sexualkontakte in den unter-
suchten Fallgruppenkonstellationen (z.B. Drohungen oder sexuelle Täu-
schungen) überragend wichtige Gründe entgegenstehen. Ein Eingreifen
des Strafrechts kann trotz der grundsätzlich vorliegenden Strafwürdigkeit
eines Verhaltens nicht geboten sein, wenn z.B. der ultima ratio-Grundsatz,
Zweckmäßigkeitserwägungen oder andere wichtige Allgemeininteressen
gegen die Kriminalisierung des Verhaltens sprechen. Die Beurteilung der
Kriminalisierung nicht-einvernehmlicher sexueller Handlungen soll dabei
anhand von grundsätzlichen Erwägungen erfolgen, die sich in verschiede-
nen Fallgruppenkonstellationen allerdings unterschiedlich auswirken kön-
nen. Es ist insofern wichtig, die Frage der grundsätzlichen Strafwürdigkeit

16 Sowohl die Problematik der sexuellen Selbstbestimmung von Kindern und Ju-
gendlichen als auch die Frage der sexuellen Selbstbestimmung von Personen mit
Behinderungen bedürften einer eigenständigen Arbeit. Während die Frage der se-
xuellen Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen in dieser Arbeit ausge-
klammert wird, wird die Frage der sexuellen Selbstbestimmung von Personen
mit Behinderungen punktuell thematisiert.
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eines Verhaltens systematisch von der Frage zu trennen, ob einer Krimina-
lisierung in der vertypten Sachverhaltskonstellation überragend wichtige
Gründe entgegenstehen. Insgesamt entwirft die Arbeit so ein System, an-
hand dessen die Frage, ob nicht-einvernehmliche sexuelle Handlungen
zwischen erwachsenen Personen (stets) strafbar sein sollten, untersucht
und in normativer Hinsicht beantwortet werden kann.

Stand der Forschung

Die Auslegung und Reform der früheren Tatbestände der sexuellen Nöti-
gung/Vergewaltigung (§ 177 StGB a.F.) und des Sexuellen Missbrauchs wi-
derstandsunfähiger Personen (§ 179 StGB a.F.) sind bereits Gegenstand
einer Reihe von Dissertationen und in den letzten Jahren auch wieder ver-
mehrt Gegenstand von juristischen Fachartikeln gewesen. Von besonde-
rem Interesse für diese Arbeit sind insbesondere die jüngeren Beiträge, die
sich mit der Umsetzung der Istanbul-Konvention in das deutsche Sexual-
strafrecht und der Reformdiskussion in den Jahren 2015 und 2016 befas-
sen. Erkenntnisse bietet auch die Debatte über den Umfang des Schutzes
der sexuellen Selbstbestimmung, die dem Erlass des 33. StÄG vom 1. Juli
199717 vorausging.18 Besonderen Wert haben die Dissertationen von
Brigitte Sick19 und Isabel Kratzer-Ceylan,20 die sich intensiv mit dem alten
Recht der sexuellen Nötigung bzw. Vergewaltigung auseinandersetzen.
Hervorzuheben ist außerdem die Dissertation von Johannes Brüggemann,21

welche die Entwicklung des Sexualstrafrechts im Strafgesetzbuch nach-
zeichnet. Im Zusammenhang mit der Reform der Sexualdelikte im Rah-
men der Umsetzung der Istanbul-Konvention sind zudem eine Reihe von

B.

17 Dreiunddreißigstes Strafrechtsänderungsgesetz – §§ 177 bis 179 StGB vom 1. Juli
1997, BGBl. I, S. 1607 ff.

18 Vgl. zum 33. StÄG mit Nachweisen für die damalige wissenschaftliche Debatte
Laubenthal, Handbuch Sexualstraftaten, Rn. 59. Ausführlich auch Müting, Sexuel-
le Nötigung; Vergewaltigung [§ 177 StGB], S. 151 ff.

19 Sick, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht und Vergewaltigungsbegriff.
20 Kratzer-Ceylan, Finalität, Widerstand, „Bescholtenheit“.
21 Brüggemann, Entwicklung und Wandel des Sexualstrafrechts in der Geschichte

unseres StGB.
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juristischen Gutachten22 und Fachartikeln23 erschienen, die die Reform
teils begrüßten, teils kritisch beleuchteten. Auch § 177 StGB n.F. ist bereits
zum Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzung geworden.24 Zu-
dem gibt es eine Reihe an älteren wissenschaftlichen Artikeln,25 die ihre
Aktualität nicht eingebüßt haben. Obwohl der Bereich der Sexualstraftaten
i.S.d. §§ 177 ff. StGB somit zwar nicht zu den meistbearbeiteten Gebieten
des StGB gehört, führte die Debatte um die Reform des § 177 StGB a.F. zu
einer beträchtlichen Anzahl an Diskussionsbeiträgen und wissenschaftli-
chen Analysen. Hervorzuheben ist zudem, dass es im englischsprachigen
Bereich (insbesondere in den Vereinigten Staaten) eine Reihe von Mono-
graphien26 und Artikeln27 gibt, die auch für die hiesige Diskussion relevant
sind, da sie sich mit konzeptionellen Problemen im Bereich des Sexual-
strafrechts auseinandersetzen.28

Trotz dieser Fülle an wissenschaftlichen Arbeiten ist für das deutsche
Strafrecht die Frage der grundsätzlichen Strafbarkeit nicht-einvernehmli-
cher Sexualkontakte zwischen erwachsenen Personen noch nicht systema-
tisch beantwortet worden. Auch die Frage, wann von einem nicht-einver-
nehmlichen Sexualkontakt auszugehen ist, ist nicht abschließend geklärt.
Die bisherigen Dissertationen und wissenschaftlichen Beiträge, die sich
häufig mit der zur jeweiligen Zeit geltenden Rechtslage und Rechtspre-
chung auseinandersetzen, haben das Feld der Sexualdelikte gegen erwach-
sene Personen in normativer Hinsicht nicht umfassend bearbeitet. Auch
die kriminologischen und viktimologischen Erkenntnisse, die den jeweili-

22 Hervorzuheben sind hier besonders: Grieger u.a., „Was Ihnen widerfahren ist, ist
in Deutschland nicht strafbar“; Deutscher Juristinnenbund, STREIT 2/2014, 61 ff.;
Hörnle, Menschenrechtliche Verpflichtungen aus der Istanbul-Konvention;
Rabe/Von Normann, Schutzlücken bei der Strafverfolgung von Vergewaltigungen.

23 Stellvertretend: Fischer, ZIS 6/2015, 312; Hörnle, GA 2015, 313; Isfen, ZIS 4/2015,
217; Herzog, KritV 2015, 18.

24 Z.B.: Kempe, Lückenhaftigkeit und Reform des deutschen Sexualstrafrechts; Löf-
felmann, StV 2017, 413; Deckers, StV 2017, 410; Lamping, JR 2017, 347; Renzikow-
ski, NJW 2016, 3553; Hörnle, NStZ 2017, 13; El-Ghazi, ZIS 3/2017, 57; Hoven/
Weigend, JZ 2017, 182.

25 Z.B.: Hörnle, ZStW 112 (2000), 356; Fischer, ZStW 112 (2000), 75; Sick, JZ 1991,
330; Sick/Renzikowski, FS-Schroeder, S. 603.

26 Z.B.: Brownmiller, Against Our Will; Estrich, Real Rape; Schulhofer, Unwanted
Sex; Archard, Sexual Consent; Wertheimer, Consent to Sexual Relations.

27 Stellvertretend seien genannt: Anderson, 78 S. Cal. L. Rev. 2005, 1401; Dripps, 92
Colum. L. Rev. 1992, 1780; Rubenfeld, 122 Yale L. J. 2013, 1372; Schulhofer, 11
Law and Philosophy 1992, 35.

28 Zum generellen Nutzen einer auch transnational agierenden Strafrechtswissen-
schaft, siehe Hörnle in: Die Verfassung moderner Strafrechtspflege, S. 289 ff.
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gen Arbeiten zugrunde gelegt wurden, erfassen teils ältere (und zumeist
nur deutschsprachige) Literatur. Dabei ist gerade im Bereich der Sexualde-
likte eine Auseinandersetzung mit neueren sexualwissenschaftlichen und
kriminologischen Erkenntnissen hilfreich, um auch Tatsituationen zu er-
fassen, die von der früheren Literatur oft nicht als sexuelle Übergriffe ange-
sehen wurden.29 Hier möchte die vorliegende Arbeit ansetzen, in dem sie
sich in erster Linie den grundlegenden normativen Fragen der Strafbarkeit
nicht-einvernehmlicher sexueller Handlungen zwischen erwachsenen Per-
sonen zuwendet. Dabei wird auch englischsprachige Literatur ausgewertet,
sofern diese auf die deutsche Gesellschaft und die deutsche Rechtsordnung
anwendbare Erkenntnisse bietet. Eine Analyse der englischsprachigen Lite-
ratur bietet sich vor allem deshalb an, weil die Strafbarkeit nicht-einver-
nehmlicher Sexualkontakte in England und den Vereinigten Staaten seit
den 1970er Jahren vertieft erörtert wird. Zudem soll der neu-reformierte
§ 177 StGB auf seine Vereinbarkeit mit den gefundenen normativen Er-
kenntnissen überprüft werden, so dass die Dissertation auch einen Beitrag
zur Analyse des Tatbestands des § 177 StGB n.F. erbringt.

Gang der Untersuchung

Die Arbeit ist in acht Teile untergliedert. Nach dem einleitenden ersten
Teil werden im zweiten Teil einige Grundlagen zur Kriminologie und
Viktimologie der Sexualdelikte vorgestellt. Der dritte Teil beinhaltet mo-
ralphilosophische Überlegungen zu nicht-einvernehmlichen sexuellen
Handlungen zwischen erwachsenen Personen. Der vierte Teil beschäftigt
sich mit der Einordnung von Eingriffen in das sexuelle Selbstbestim-
mungsrecht als grundsätzlich strafwürdige Rechtsverletzungen, der fünfte
Teil mit Gründen, die gegen eine Kriminalisierung nicht-einvernehmli-
cher Sexualkontakte sprechen können. Im sechsten Teil werden die ge-
wonnenen Erkenntnisse in Fallgruppen analysiert. Der siebte Teil beschäf-
tigt sich mit der Reform des § 177 StGB im Jahr 2016 und hinterfragt die
Neuregelung des Paragraphen unter Rückgriff auf die zuvor erarbeiteten
Ergebnisse. Der achte Teil umfasst das Fazit der Dissertation und einen

C.

29 Hier geht es vor allem um die Frage, ob das sexuelle Selbstbestimmungsrecht in
ambivalenten Situationen verletzt werden kann oder wie das Verhalten von Op-
fern und Tätern in acquaintance rape-Situationen ist. Vgl. zu ambivalenten Tatsi-
tuationen Husak/Thomas, 11 Law and Philosophy 1992, 95.
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Ausblick auf aktuelle kriminologische Entwicklungen nach der Reform
des § 177 StGB.

Im Einzelnen: Der zweite Teil stellt aktuelle kriminologische und vikti-
mologische Erkenntnisse zu Sexualdelikten an erwachsenen Personen vor.
Der Schwerpunkt liegt hier darauf, die Ursachen sexueller Gewalt zu er-
gründen und die realen Tatsituationen zu beleuchten. Dabei werden auch
Themen diskutiert, die bisher nicht im Mittelpunkt der kriminologischen
Auseinandersetzung standen, wie missverständliches Verhalten, sexuelle
Übergriffe gegen erwachsene Männer und sexuelle Übergriffe in gleichge-
schlechtlichen Kontexten. Zudem wird der Umgang der Strafverfolgungs-
behörden mit Sexualdelikten gegenüber erwachsenen Personen skizziert.
Der kriminologische und viktimologische Teil soll dabei den Blick für die
soziale Realität sexueller Gewalt schärfen und deutlich machen, dass sexu-
elle Übergriffe auch gegen erwachsene Personen ein erhebliches gesell-
schaftliches Problem darstellen. Zudem wird aufgezeigt, dass die Sexualde-
likte noch immer Gegenstand von stereotypen Vorstellungen und Verge-
waltigungsmythen sind, die eine sachliche Auseinandersetzung mit den
Delikten erschweren.

Der dritte Teil beinhaltet moralphilosophische Überlegungen zu nicht-
einvernehmlichen sexuellen Handlungen zwischen erwachsenen Perso-
nen. Diese moralphilosophischen Überlegungen legen den Grundstock für
das Verständnis wichtiger Konzepte wie dem Konzept der sexuellen Selbst-
bestimmung und dem Konzept der Zustimmung. Sie sind dabei als moral-
philosophische Leitlinien auch für nicht-juristische Leser interessant. Das
erste Kapitel des dritten Teils beschäftigt sich zunächst kurz mit dem Kon-
zept der Autonomie, bevor das zweite Kapitel das Konzept der sexuellen
Selbstbestimmung thematisiert. Das dritte Kapitel erörtert die moralische
Bedeutsamkeit der Zustimmung zu sexuellen Handlungen, wobei die Kri-
terien für eine moralisch wirksame Zustimmung zu sexuellen Handlungen
festgelegt werden. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit Kritik am grund-
sätzlichen Konzept der sexuellen Selbstbestimmung. Der dritte Teil endet
im fünften Kapitel mit einem Fazit zur moralphilosophischen Bewertung.

Der vierte Teil beschäftigt sich mit der grundsätzlichen Strafwürdigkeit
von nicht-einvernehmlichen Handlungen zwischen erwachsenen Perso-
nen. Hier soll begründet werden, warum ein Eingreifen des Strafrechts bei
nicht-einvernehmlichen Sexualkontakten zwischen erwachsenen Personen
prima facie geboten ist. Zunächst werden in einem ersten Kapitel die mo-
ralphilosophischen Erwägungen von den strafrechtlichen Erwägungen ge-
trennt und das Zusammenspiel von Strafrecht und Moral erörtert. In
einem zweiten Kapitel wird die sexuelle Selbstbestimmung als strafrechtli-
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ches Schutzanliegen vorgestellt. Das dritte Kapitel des vierten Teils beschäf-
tigt sich mit strafrechtlich relevanten Eingriffen in die sexuelle Selbstbe-
stimmung. Das vierte Kapitel stellt schließlich klar, wieso ein Eingreifen
des Strafrechts bei nicht-einvernehmlichen sexuellen Handlungen prima
facie geboten ist. Hier wird insbesondere ausführlich diejenige Kritik erör-
tert, die eine Strafwürdigkeit (bestimmter) nicht-einvernehmlicher Sexual-
kontakte verneint. Das fünfte Kapitel beinhaltet das Fazit.

Der fünfte Teil beschäftigt sich mit möglichen Gründen, die einer Kri-
minalisierung (aller) nicht-einvernehmlichen sexuellen Handlungen zwi-
schen erwachsenen Personen entgegenstehen können. Ein Eingreifen des
Strafrechts kann bei einem prima facie strafwürdigen Verhalten aus ultima
ratio-Gesichtspunkten, aus Zweckmäßigkeitserwägungen oder aus entge-
genstehenden Gründen des Gemeinwohls nicht geboten sein. Nicht jedes
Verhalten, das prima facie ein Eingreifen des Strafrechts rechtfertigt, sollte
auch mit den Mitteln des Strafrechts verfolgt werden. Nachdem im ersten
Kapitel des fünften Teils die einer Strafbarkeit entgegenstehenden Gründe
grundlegend erörtert werden, wird im zweiten Kapitel des fünften Teils
das Fazit gezogen.

Der sechste Teil beschäftigt sich mit der Anwendung der erarbeiteten
rechtlichen Grundsätze auf konkrete Fallgruppen. Dabei werden die erar-
beiteten Grundüberlegungen systematisch auf die einzelnen Sachverhalts-
konstellationen angewendet und die normative Entscheidung der Strafbar-
keit wird für jede Fallgruppe gefällt. Die im ersten Kapitel des sechsten
Teils erörterten Fallgruppen sind dabei grob nach Fallgruppen des Zwangs
bzw. der Druckausübung, Fallgruppen einer fehlenden oder verminderten
Willensbildungs- bzw. Willensäußerungsfähigkeit des Opfers und Fall-
gruppen der Manipulation der Entscheidungsgrundlage des Opfers durch
Täuschungen und Irrtümer unterteilt. An dieser Stelle soll bereits darauf
hingewiesen werden, dass ein Teil der Erkenntnisse der Verfasserin zur
Fallgruppe der Manipulation der Entscheidungsgrundlage des Opfers
durch Täuschungen und Irrtümer bereits vorab in der Zeitschrift für Inter-
nationale Strafrechtsdogmatik, Ausgabe 12/2018, S. 611-618, publiziert
wurde.30 Das zweite Kapitel des sechsten Teils umfasst das Fazit.

Der siebte Teil nimmt Bezug auf die tatsächliche Rechtslage gem. § 177
StGB n.F. In einem ersten Kapitel wird die Reform des § 177 StGB knapp
nachgezeichnet. Das zweite Kapitel enthält eine Analyse des § 177 StGB
n.F. unter Beachtung der in den vorherigen Teilen erarbeiteten Ergebnisse.

30 Siehe Vavra, ZIS 12/2018, 611.
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Der achte Teil beinhaltet das Fazit der Dissertation und einen Ausblick
auf erste kriminologische Entwicklungen nach der Reform des § 177 StGB.
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Kriminologische und viktimologische Grundlagen

Um den Bereich der Sexualdelikte ranken sich so viele Mythen wie um
kaum ein anderes Gebiet des Strafrechts. Dabei ist es auch bei den Sexual-
delikten wichtig, dass man sich die tatsächlichen Tatsituationen vor Augen
führt. Gesetzgebung, Rechtspolitik und Rechtsanwendung sollten stets
von empirischen Fakten ausgehen und sich nicht auf Vorurteile, kulturelle
Anschauungen oder sogenannte Vergewaltigungsmythen verlassen. Wie
Jäger feststellte, fehlt es oft „an einer fest in der legislatorischen Arbeit ver-
ankerten Tatsachenforschung, die sicherstellt, dass Entscheidungen auf der
Grundlage vorhandenen Wissens, nicht aber im Gefolge kollektiver Mei-
nungstrends getroffen werden“.31 Dies gilt leider auch für das Gebiet des
Sexualstrafrechts, welches häufig sehr emotional diskutiert wird. Das nach-
folgende Kapitel schildert daher kriminologische32 und viktimologische33

Grundlagen und Erkenntnisse hinsichtlich nicht-einvernehmlicher Sexual-
kontakte zwischen erwachsenen Personen.

Im Folgenden wird – vereinfachend und um der besseren Lesbarkeit
willens – von Tätern und Opfern gesprochen, obwohl deren strafrechtliche
Schuld bzw. Opfer-Stellung nicht gerichtlich festgestellt wurde und in vie-
len Fällen auch nicht festgestellt werden könnte.34 Diese sprachliche Ver-
einfachung gilt es im Folgenden zu beachten.35 Zudem wird sich der größ-
te Teil des Abschnitts mit Erkenntnissen zu sexuellen Übergriffen von

2. Teil

31 Jäger, FS-Klug, S. 85.
32 Die Kriminologie befasst sich „mit den im menschlichen und gesellschaftlichen

Bereich liegenden Umständen, die mit dem Zustandekommen, der Begehung,
den Folgen und der Verhinderung von Straftaten sowie mit der Behandlung von
Straffälligen zusammenhängen“, Göppinger, Kriminologie, § 1 A Rn. 1.

33 Die Viktimologie ist die Lehre vom Verbrechensopfer, siehe Weis, Die Vergewal-
tigung und ihre Opfer, S. 6.

34 Vgl. Weis, Die Vergewaltigung und ihre Opfer, S. 137.
35 Vgl. Weis, Die Vergewaltigung und ihre Opfer, S. 137.
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Männern zu Lasten von (erwachsenen, nicht-behinderten,36 cis*37-) Frauen
beschäftigen. Dies entspricht der kriminologischen Erkenntnis, dass die
Mehrzahl der sexuellen Gewalttaten von Männern an Frauen begangen
wird.38 Auf sexuelle Gewalt von Frauen gegenüber Männern und sexuelle
Gewalt in gleichgeschlechtlichen Kontexten wird am Ende des Abschnitts
gesondert eingegangen.

Statistische Erkenntnisse

Zunächst soll ein Überblick über die vorliegenden statistischen Daten und
Erkenntnisse zu nicht-einvernehmlichen sexuellen Handlungen gegeben
werden. Die folgenden Statistiken beziehen sich dabei in der Mehrheit
noch auf die Tatbestände der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung
in ihrer Ausprägung vor der Reform im Jahre 2016. Dies muss beim Lesen
des folgenden Abschnitts beachtet werden. Insgesamt zeigt sich, dass sexu-
elle Übergriffe ein erhebliches gesellschaftliches und strafrechtliches Prob-
lem darstellen.

Sexuelle Gewalterfahrungen

In einer Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend aus dem Jahre 2004 gaben 13 % der befragten Frauen an, seit ihrem

A.

I.

36 Frauen (und Männer) mit Behinderungen sind von sexueller Viktimisierung in
besonderem Maße bedroht, vgl. Bungart, Sexuelle Gewalt gegen behinderte Men-
schen, S. 30 f. Ihrer besonderen Lage kann im weiteren Verlauf der Untersuchung
nicht in ausreichendem Maße die verdiente Aufmerksamkeit gewidmet werden,
so dass insofern auf speziellere Literatur verwiesen wird.

37 *cis (als Gegensatz zu *trans) bezeichnet die Geschlechtlichkeit von Menschen,
die im ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht leben und sich mit diesem
identifizieren, siehe Franzen/Sauer, Benachteiligung von Trans*Personen, S. 94.
Sexuelle Gewalt gegen Trans*frauen und -männer stellt ein erhebliches Problem
dar.

38 Siehe nur Elsner/Steffen, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung in Bayern, S. 275;
GiG-net, Gewalt im Geschlechterverhältnis, S. 46, und die Zahlen der PKS zu
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (92,9 % weibliche Opfer), Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat, Bericht zur Polizeilichen Kriminalsta-
tistik 2017, S. 68.
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16. Lebensjahr sexuelle Gewalt erfahren zu haben.39 Dies entspricht jeder
siebten befragten Frau.40 6 % der Frauen gaben an, dass sie seit dem 16. Le-
bensjahr mindestens einmal vergewaltigt worden waren.41 4 % hatten min-
destens eine versuchte Vergewaltigung erlebt und zwischen 1 % und 5 %
der befragten Frauen berichteten von verschiedenen Formen sexueller Nö-
tigung.42 Hatten die befragten Frauen sexuelle Gewalt erfahren, so stellte
diese für sie häufig kein singuläres Ereignis dar: 56 % der Frauen, die sexu-
elle Gewalt erlebt hatten, gaben an, mehr als eine Situation sexueller Ge-
walt erlebt zu haben.43 Auffällig war dabei, dass die Anzahl der Mehrfach-
viktimisierungen mit dem Grad der Bekanntheit von Opfer und Täter, der
Enge der Beziehung und eventuellen Abhängigkeitsverhältnissen gegen-
über dem Täter anstieg.44 Das Risiko, sexuelle Gewalt zu erfahren, war zu-
dem für diejenigen Frauen erhöht, die bereits in ihrer Kindheit und Ju-
gend vor dem 16. Lebensjahr Formen von sexueller Gewalt erlebt hatten.45

39 Sexuelle Gewalt war hier definiert als Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung
und sexuelle Nötigung, die als erzwungene sexuelle Handlungen mit körperli-
chem Zwang oder Drohungen gegen den Willen der Frau durchgesetzt wurden,
Müller/Schöttle, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland, S. 65. In einer Repräsentativbefragung von Hellmann berichteten
hingegen „nur“ 4,9 % der befragten Frauen, in ihrem Leben bereits sexuelle Ge-
walt erfahren zu haben, vgl. Hellmann, Repräsentativbefragung zu Viktimisie-
rungserfahrungen in Deutschland, S. 135. Eine Studie von Ruch kommt zu einem
Anteil von 6,5 % der befragten Frauen, die angaben, bereits Opfer einer (versuch-
ten) Vergewaltigung oder (versuchten) sexuellen Nötigung geworden zu sein,
vgl. Ruch, Dunkelfeld und Anzeigeverhalten, S. 50, 51.

40 Müller/Schöttle, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland, S. 65, siehe dort auch die Tabelle auf S. 66.

41 Müller/Schöttle, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland, S. 69.

42 Müller/Schöttle, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland, S. 69.

43 Müller/Schöttle, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland, S. 75. Vgl. auch Hellmann, Repräsentativbefragung zu Viktimisie-
rungserfahrungen in Deutschland, S. 137: In 47,5 % der Fälle handelte es sich um
wiederholt erlebte sexuelle Gewalt.

44 Müller/Schöttle, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland, S. 75.

45 Müller/Schöttle, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland, S. 77: 9 % der befragten Frauen hatten angegeben, bereits in ihrer
Kindheit und Jugend vor dem 16. Lebensjahr Formen von sexuellem Missbrauch
erlebt zu haben.

A. Statistische Erkenntnisse
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Außerdem bestand hier eine erhöhte Gefahr der Mehrfachviktimisie-
rung.46

In der Studie wurde zusätzlich eine weitere, breite Definition von sexu-
eller Gewalt verwendet, die auch ungewollte sexuelle Handlungen unter
psychisch-moralischem Druck und schwere Formen sexueller Belästigung
einbezog.47 Nach diesen Formen von sexueller Gewalt befragt, gaben 14 %
der Befragten an, seit dem 16. Lebensjahr ungewollte sexuelle Handlungen
unter psychisch-moralischem Druck erlebt zu haben.48 60 % der befragten
Frauen gaben an, dass sie bereits einmal eine sexuelle Belästigung erfahren
hatten.49 Diese Situationen wurden häufig als bedrohlich empfunden,50 in
nicht wenigen Fällen führten sie auch zu einem ungewollten Geschlechts-
verkehr oder zu körperlicher Gewalt.51 Die Übergänge von sexueller Beläs-
tigung zu sexueller Gewalt können folglich fließend sein.52 99 % der Frau-
en nannten Männer als Täter der sexuellen Gewalt.53 Auch sexuelle Belästi-
gungen fanden nach den Angaben der befragten Frauen weit überwiegend
durch Männer statt.54 Frauen scheinen mithin selten von anderen Frauen
durch sexuelle Gewalt viktimisiert zu werden.

46 Müller/Schöttle, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland, S. 77.

47 Müller/Schöttle, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland, S. 70.

48 Müller/Schöttle, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland, S. 70.

49 Müller/Schöttle, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland, S. 92: 19 % gaben dabei eine sexuelle Belästigung auch in den letz-
ten zwölf Monaten an.

50 Siehe Müller/Schöttle, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland, S. 94: 27 % aller befragten Frauen gaben an, sexuelle Belästigungen
erlitten zu haben, bei denen sie sich persönlich bedroht fühlten oder Angst um
ihre persönliche Sicherheit hatten.

51 Müller/Schöttle, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland, S. 94: 9 % aller befragten Frauen, die sexuelle Belästigungen erlebt
hatten, gaben dies an.

52 Müller/Schöttle, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland, S. 95.

53 Müller/Schöttle, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland, S. 79.

54 Müller/Schöttle, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland, S. 98: 95 % der sexuellen Belästigungen fanden ausschließlich oder
überwiegend durch Männer statt.
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